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Leistungsverzeichnis easy Einkaufsschutz 2023 - (45 Tage) 
Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz Leistung 

Bezahlung 
der erworbenen Gegen-

stände zu 100% 

Einkaufsschutz 
Neuwertersatz bei Beschädigung durch nachgewiesene Fremdeinwir-
kung, Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl und Raub von Gegenständen weltweit für 45 Tage ab Übernahme 
durch den Inhaber 

bis € 1.000  
(Selbstbehalt € 30) 

Versicherer: Europäische Reiseversicherung AG, Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, 
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at. 24-Stunden-Notrufnummer +43/1/50 444 00. 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien 

Es gelten die EUROPÄISCHE Versicherungsbedingungen für den easy Einkaufsschutz 2023 (ERV-VB easy Einkaufsschutz 2023). 

 
 

EUROPÄISCHE Versicherungsbedingungen für den easy Einkaufsschutz 2023 
(ERV-VB easy Einkaufsschutz 2023) 

Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
alle Geschlechter in gleicher Weise. Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die in diesen Bedingungen angeführt wer-
den, sind unter "Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)" im vollen Wortlaut wiedergegeben. 

 

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen 

1. Girokonto: easy plus Konto bzw. easy premium Konto. 
Debitcard: von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Fol-
genden: Bank) ausgegebene, gültige Debitcard, die zum easy 
plus oder premium Konto gehört. 

2. Inhaber: jeder berechtigte Konto- oder Mitinhaber eines Giro-
kontos/einer Debitcard gemäß Pkt.  1. 

Artikel 2 
Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die Beschädigung der in Artikel 4 angeführten 
versicherten Gegenstände  
– bei nachgewiesener Fremdeinwirkung,  
– Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie  
– Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. 

Artikel 3 
Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt während der Dauer des aufrechten 
Girokontovertrages weltweit, mit Ausnahme von Nordkorea, Afgha-
nistan, Myanmar, Syrien, Venezuela, Russland, Belarus, der Krim, 
Luhansk, Donezk und dem Iran für 45 Tage (easy plus) bzw. 
90 Tage (easy premium) ab Übernahme der versicherten Gegen-
stände durch den Inhaber. 

Artikel 4 
Versicherte Gegenstände 

1. Versichert sind sämtliche Gegenstände, die vom Inhaber zu priva-
ten Zwecken erworben und zu 100 %  
– beim easy plus Konto mit der im Kontopaket inkludierten Debi-

tcard oder easy kreditkarte, 
– beim easy premium Konto mit der im Kontopaket inkludierten 

Debitcard oder easy kreditkarte gold 
bezahlt wurden. 

2. Wenn es sich dabei um Schmuck, Uhren, Pelze, technische 
Geräte aller Art samt Zubehör (z.B. Foto-, Film-, Videogeräte, 
Laptops, Tablets, optische Geräte ausgenommen Sehbehelfe, 
Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone, Navigationsgeräte), Mu-
sikinstrumente, Sportgeräte oder Fahrräder handelt, sind diese 
versichert, wenn sie 
2.1. in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt und 

beaufsichtigt werden, so dass deren Wegnahme durch Dritte 
ohne Überwinden eines Hindernisses nicht möglich ist; 

2.2. sich in einem verschlossenen und versperrten Raum befin-
den und alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (Safe, 
Schränke usw.) genutzt werden; 

2.3. bestimmungsgemäß getragen werden. 

Artikel 5 
Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten  

Kraftfahrzeugen 
1. Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahr-

zeugen besteht, wenn das Kraftfahrzeug versperrt und nach-
weislich nicht länger als zwölf Stunden abgestellt ist und alle 
vorhandenen Sicherheitseinrichtungen genutzt werden. Wenn 
immer möglich sind die Gegenstände von außen nicht einsehbar 
zu verwahren.  

2. Kein Versicherungsschutz besteht,  
– wenn die Unterbringung an der Wohnadresse des Inhabers 

zumutbar ist.  
– im unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeug für Schmuck, 

Uhren, Pelze oder technische Geräte aller Art samt Zubehör 
(z.B. Foto-, Film-, Videogeräte, Laptops, Tablets, optische Ge-
räte ausgenommen Sehbehelfe, Unterhaltungselektronik, Mo-
biltelefone, Navigationsgeräte. 

Artikel 6 
Höhe der Entschädigungsleistung 

1. Der Versicherer ersetzt  
– bei Wiederbeschaffung zerstörter oder abhanden gekommener 

Gegenstände den Neuwert; 
– bei Reparatur beschädigter reparaturfähiger Gegenstände die 

notwendigen Reparaturkosten, höchstens jedoch den Neu-
wert. 

 
2. Als Neuwert gilt der Wiederbeschaffungspreis der versicherten 

Gegenstände am Tag des Schadens, höchstens jedoch der mit 
der Kreditkarte für den Gegenstand tatsächlich bezahlte Betrag. 
Ist eine Wiederbeschaffung nicht möglich, ist der Preis der An-
schaffung von Gegenständen gleicher Art und Güte heranzuzie-
hen. 

3. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversiche-
rung. 

4. Der Inhaber trägt einen Selbstbehalt. Dieser beträgt € 30,- pro 
Versicherungsfall. 

Artikel 7 
Versicherungssumme 

1. Die im Leistungsverzeichnis angeführte Versicherungssumme 
begrenzt die Leistung des Versicherers für alle Versicherungsfäl-
le innerhalb eines Kalenderjahres und gilt pro Inhaber. 

2. Auch wenn ein Anspruch aus Besitz von oder Mitversicherung 
aus mehreren Kreditkarten/Girokonten abgeleitet werden könn-
te, vervielfacht sich die Versicherungssumme nicht. 



 

 

Artikel 8 
Ausschlüsse 

1. Kein Versicherungsschutz besteht für 
1.1. Ereignisse, die durch den Inhaber oder im gemeinsamen 

Haushalt lebende Personen verursacht werden (ausgenom-
men Verkehrsunfall, soweit dieser nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig von diesen herbeigeführt wurde); 

1.2. lebende Tiere, Pflanzen, Lebensmittel, Fahrkarten, Geld, 
Schecks, Gutscheine, Wertpapiere jeder Art, Derivate, Edel-
metalle, Juwelen oder Edelsteine; 

1.3. natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit, Abnutzung, Ver-
schleiß, Rost, Korrosion, Erosion, Einwirkung von Feuchtig-
keit, Hitze oder Kälte, mangelhafte Verpackung oder mangel-
haften Verschluss der versicherten Gegenstände; 

1.4. Beschaffenheitsmängel, für die eine gesetzliche oder gewerb-
liche Haftung des Herstellers oder Verkäufers besteht; 

1.5. Schäden, die während gewerbsmäßigen Transports oder Auf-
bewahrung entstehen; 

1.6. Lebens- und Genussmittel, Kosmetik- und pharmazeutische 
Artikel sowie sonstige leicht verderbliche Waren; 

1.7. Kraftfahrzeuge aller Art, Anhänger, Luftfahrzeuge, Luftfahrtge-
räte, Wasserfahrzeuge und deren Bestandteile; 

1.8. Gebrauchtwaren. 
2. Sanktionsklausel:  

Soweit der Inhaber eine sanktionierte Person, ein sanktioniertes 
Unternehmen oder eine sanktionierte Organisation ist, die auf ei-
ner Sanktionsliste der Vereinten Nationen, der Europäischen Uni-
on, der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten König-
reichs oder der Republik Österreich angeführt ist, und im Ausmaß 
der Sanktion, wird für diese kein Versicherungsschutz gewährt, 
keine Zahlung geleistet und keine Leistung erbracht, die diesem 
direkt oder indirekt zukommt. 

Artikel 9 
Obliegenheiten 

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Maßgabe der Voraussetzungen und Begrenzun-
gen des § 6 Absatz 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, werden 
bestimmt: 
Der Inhaber hat 
1. den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kennt-

nis erlangt hat, ehestmöglich dem Versicherer anzuzeigen und 
ihn umfassend über Schadenereignis und Schadenausmaß zu 
informieren; 

2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutra-
gen, dem Versicherer jede erforderliche Auskunft wahrheitsge-
mäß zu erteilen und jede zumutbare Untersuchung über Ursache 
und Höhe der Leistungspflicht zu gestatten; 

3. soweit nach den Umständen im Einzelfall zumutbar 
3.1. Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht 

belegen (wie Polizeiprotokolle, Rechnungen usw.), dem Ver-
sicherer zu übergeben. Originalbelege sind dem Versicherer 
auf dessen Verlangen zu übergeben, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt; 

3.2. Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens 
oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, diesem 
ehestmöglich nach Entdeckung anzuzeigen und eine Be-
scheinigung darüber zu verlangen; 

3.3. Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wur-
den, ehestmöglich unter genauer Darstellung des Sachver-
haltes und unter Angabe des Schadenausmaßes der zu-
ständigen Sicherheitsdienststelle vor Ort anzuzeigen und ei-
ne Bescheinigung darüber zu verlangen. 

Artikel 10 
Form von Erklärungen 

Für Anzeigen und Erklärungen des Inhabers an den Versicherer ist 
die geschriebene Form erforderlich. 

Artikel 10 
Subsidiarität 

Bestehen für einen Versicherungsfall auch Leistungs-
verpflichtungen anderer Versicherungen, gehen diese vor (Subsidi-
arität). Die Ansprüche des Inhabers bleiben hiervon jedoch unbe-
rührt: Meldet der Inhaber den Versicherungsfall dem Versicherer, 
wird dieser in Vorleistung treten und den Schadensfall bedin-
gungsgemäß regulieren. 
 

*************************** 
 

Anhang 
 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
 
§ 6 Versicherungsvertragsgesetz 
 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer ge-
genüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, 
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der 
Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungs-
freiheit nicht berufen. 
 
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und 
Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter 
der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurück-
bleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 
Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung 
des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur 
ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 
 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von 
der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der 
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, 
wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit 
dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu 
beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beein-
trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers 
bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 
 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
 
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer 
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine 
andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird. 
 

***************** 
Versicherer: 
Europäische Reiseversicherung AG  
Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at, 
www.europaeische.at 
Firmenbuch HG Wien FN 55418y 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versiche-
rungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien. 
 
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmens-
gruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest  
eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der 
Nummer 026. 

 

 
 


